
Anmeldung Aussteller (5% Frühbucherrabatt auf den Grundpreis bis 31.01.2015)

Standfläche

Gesamtfläche Dienstleistungspaket* Eigener Standbau*

< 30 m2 289,– €/m2 249,– €/m2

30 m2 < 45 m2 259,– €/m2 239,– €/m2

45 m2 < 60 m2 249,– €/m2 219,– €/m2

60 m2 < 90 m2 229,– €/m2 209,– €/m2

> 90 m2 219,– €/m2 199,– €/m2
A

u
ss

te
ll

er
St

an
d

fl
äc

h
e

V
er

tr
ag

Vertrieb:
Herr Guido Küpper
t: +49 (0) 221 7830073, e: fmb-kunststoffe@fmb-messe.de

Veranstalter:
Clarion Events Deutschland GmbH, Meisenstr. 94, 33607 Bielefeld
t: +49 (0)521 96533 66, f: +49 (0)521 96533 99
e: service@clarionevents.de, www.clarionevents.de

Firmenname

Primärer Messekontakt

Ansprechpartner für Rechnung

Straße

Name

Name

Frau

Frau

Herr

Herr

PLZ

Telefon/Durchw.

Telefon/Durchw.

Datum/Ort Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

* Weitere Details zu den Standpaketen siehe Seite 3.

Stadt

Fax

Fax

Land

E-Mail

E-Mail

Funktion

Funktion

Telefon Fax USt.-Id.-Nr.

Website E-Mail

Reihenstand (ohne Aufschlag)
Eckstand (ab min. 24 m² buchbar, 5% Aufschlag auf den Grundpreis) – Vergabe nach Verfügbarkeit
Kopfstand (ab min. 45 m² buchbar, 10% Aufschlag auf den Grundpreis) – Vergabe nach Verfügbarkeit
Inselstand (ab min. 90 m² buchbar, 15% Aufschlag auf den Grundpreis) – Vergabe nach Verfügbarkeit
Infostand (1.850,– € zzgl. 19% USt.) ca. 5 m² Komplettausstattung inkl. Infocounter und Rückwand

Hiermit melden wir uns rechtsverbindlich für die Teilnahme als Aussteller der FKT – Anwendermesse Kunststofftechnik an, die vom 4. bis 6. November 2015 im Messezentrum Bad 
Salzuflen stattfindet. Wir bestätigen hiermit unser Einverständnis mit den umseitig abgedruckten Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen. Der Vertrag kommt mit Zusendung 
einer schriftlichen Auftragsbestätigung (auch Fax oder E-Mail) des Veranstalters zustande. Bei Überbuchung entscheidet die Reihenfolge des Eingangs der gültigen Anträge. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schecks oder Überweisungen an: Clarion Events Deutschland GmbH · Meisenstraße 94 · 33607 Bielefeld oder:
Commerzbank Gütersloh  BLZ: 478 400 65 · Konto-Nr. 151 7325 00 · IBAN: DE88 4784 0065 0151 7325 00 · SWIFT-BIC: COBADEFF478

Wir akzeptieren die folgenden Zahlungsbedingungen:
20% des ausgewählten Leistungspreises zzgl. USt. (19%) sofort fällig mit Zustellung der ersten Rechnung
40% zzgl. USt. (19%) bis zum 30. Juni 2015, 40% zzgl. USt. (19%) bis zum 31. August 2015

Dienstleistungspaket

Eigener Standbau

Gewünschte Abmessungen:

Fläche:

Breite m × Tiefe m  (sofern ver fügbar)
Die Mindestgröße beträgt 15 m2.

m2

ANMELDUNG

04.– 06. NOVEMBER 2015
MESSEZENTRUM BAD SALZUFLEN

www.fkt-messe.de

Show Manager:
Herr Christian Enßle
t: +49 (0) 521 96533-92, e: christian.enssle@clarionevents.de
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Rechnungsstellung an (bitte ausfüllen, falls die Empfängeranschrift von der ausstellenden Firma abweicht)

Firmenname

Straße

Frau

wie Aussteller

Herr

andere

PLZ Stadt Land

Telefon

Telefon/Durchwahl

Kontakt für Rechnungsstellung

Fax

Fax USt.-Id.-Nr.

Mobil E-Mail

Produktentwicklung

CAD/CAM...........................................................

Rapid Prototyping..........................................

Software.............................................................

Technische Planung.......................................
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Wir sind in folgenden Produktbereichen tätig:

Produktbereich-Zuordnung – bitte auswählen:

Für die Anmeldung von Unterausstellern füllen Sie bitte das Anmeldeformular »Unteraussteller« aus.

Zusätzlich vertretende Aussteller (Unteraussteller) präsentieren sich auf der gebuchten Fläche des Hauptausstellers und können im 
Veranstaltungskatalog einen eigenen Eintrag erhalten. Eigene Standnummern sind nicht möglich. Die gesamte organisatorische Abwicklung 
erfolgt ausschließlich über den Vertragspartner der gebuchten Fläche (Hauptaussteller). Sämtliche Details die Veranstaltung betreffend 
koordiniert der Unteraussteller mit dem Hauptaussteller selbstständig und selbsthaftend. Eine rechtliche Verpflichtung des Veranstalters 
gegenüber dem zusätzlich vertretenden Aussteller ist ausgeschlossen.
(Das Anmeldeformular »Unteraussteller« steht für Sie unter www.FKT-messe.de als Download zur Ver fügung.)

Automation

Automatisierungstechnik............................

Förder- und Dosiertechnik..........................

Regeltechnik.....................................................

Robotik................................................................

Steuerungstechnik.........................................

Qualitätssicherung

Mess- und Prüftechnik..................................

Sensortechnik..................................................

Sonstige

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Roh- und Zusatzstoffe

Klebstoffe...........................................................

Rohstoffe............................................................

Zusatzstoffe......................................................

Verarbeitungsverfahren

Blasformmaschinen.......................................

Extruder und Extrusionsanlagen..............

Schweißmaschinen........................................

Spritzgießmaschinen....................................

Werkzeug- und Formenbau

Erodiertechnik.................................................

Metallbearbeitung.........................................

Oberflächentechnik.......................................

Werkzeugbau und Stanztechnik..............

Werkzeuge und Formen..............................

Werkzeugmaschinen.....................................
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Allgemeine Leistungen

Standpaket

FKT-Ausstellerkatalog und Website

Die Variante »Eigener Standbau« enthält: Ausstellungsfläche inkl. Teppichboden, abgehängter Decke (max. Bauhöhe 2,50 m), justierbares 
Lichtsystem, Standardenergieversorgung (1×230 V), WLAN Hot Spots, Reinigung (Grundreinigung: Module und Teppich) und freies Parken. 
Änderungen der Preisgestaltung und Ausstellungsbedingungen durch den Veranstalter vorbehalten. Mietmöbel und Exponatträger: Auf 
Wunsch können wir Ihren Messestand mit Mietmöbeln ausstatten – Mietmöbelprogramm siehe unten. 
(Preise frei Ausstellungsf läche, fer tig montier t, inklusive Abholung nach der Veranstaltung)

Druckluft und Starkstrom müssen sowohl beim »Dienstleistungspaket« als auch beim »Eigenen Standbau« separat gebucht werden.

Der Eintrag in den FKT-Ausstellerkatalog ist obligatorisch. Der Eintrag auf der Website erfolgt automatisch,  
wie im Kurzverzeichnis angegeben.

Medienpauschale für Print- und Online-Medien: Firmeneintrag im FKT-Ausstellerkatalog sowie im Ausstellerverzeichnis auf der Website 
inklusive Firmenlogo (obligatorisch; 150,– € zzgl. USt.)

Anzeige im FKT-Ausstellerkatalog 1/1 (10,5×21 cm) 
(450,– € zzgl. USt.), Anlieferung der druckfähigen Daten bis 1. Oktober 2015

Anzeige im FKT-Ausstellerkatalog 2/1 (21×21 cm) 
(850,– € zzgl. USt.), Anlieferung der druckfähigen Daten bis 1. Oktober 2015

Nutzen Sie darüber hinaus die vielfältigen Werbemöglichkeiten auf der FKT und erhöhen sie die Wirkung Ihrer Unternehmensmarke. Eine 
ausführliche Beschreibung finden Sie in den FKT Marketing Services. Diese stehen Ihnen als PDF zum Download auf der Website zur Verfügung.

** gebrauchsfertig verlegt, inkl. Verbrauch

Im »Dienstleistungspaket« sind alle unten genannten Leistungen inklusive und verursachen keine zusätzlichen Kosten.
Für den »Eigenen Standbau« sind folgende zusätzliche Leistungen buchbar: 
(Bestellungen von Equipment und technische Spezif ikationen er folgen über das Onlinesystem.)

Leistung

Leistung

LeistungPreis

Preis Spezifikation

Preis

Modul A

Modul C

Aufsatz A+C

Regal

Rondo

Obelisk

Arcade small mit Backwall

Arcade mit Rückwand

Counter 60

Counter 130

Counter 130 mit Glasaufsatz

Starkstrom **

Druckluft **

Unterschrank

Unterschrank mit Glasaufsatz

Hohe Schrankvitrine

Tisch 80×80 cm

Tisch 80×160 cm

Stuhl »Hola«

Stehtisch

Barhocker

Strom 230 V

Zusätzl. vertretener 
Aussteller

Cateringumlage

50,– € / Stück

90,– € / Stück

25,– € / Stück 

50,– € / Stück

90,– € / Stück

50,– € / Stück

90,– € / Stück

155,– € / Stück

45,– € / Stück

60,– € / Stück

90,– € / Stück

165,– € / Stück

115,– € / Stück

Anzahl/Erforderliche Nennleistung in Ampere:_ _________________________________

Anzahl:_ __________________________________________________________________

Name des ausstellenden Unternehmens  

wie dieser in allen Unterlagen zur Messe erscheinen soll:

	 Alphabetische Listung unter Buchstabe:

____________________________________________________________________

60,– € / Stück

90,– € / Stück

105,– € / Stück

40,– € / Stück

70,– € / Stück

25,– € / Stück

40,– € / Stück

40,– € / Stück

25,– € / Stück

250,– € 
je Unteraussteller

30,– € / m² 
(gebuchtes Flächenpaket)
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1. ALLGEMEINES
(1) Für die vertraglichen Beziehungen zwischen der Clarion Events Deutschland 
GmbH (Veranstalter) und dem Aussteller gelten ausschließlich die nachstehenden 
Veranstaltungsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Ausstellers finden keine 
Anwendung, auch wenn der Veranstalter diesen nicht gesondert widerspricht. 
(2) Mit Einreichen der ausgefüllten Anmeldung bzw. mit Abschicken des Online-
Anmeldeformulars auf der jeweiligen Veranstaltungs-Homepage erkennt der Aussteller diese 
Veranstaltungsbedingungen als alleingültig an.

2. AUSSTELLER
Als Aussteller können bei einer jeweiligen Veranstaltung jeweils teilnehmen alle Hersteller 
von Produkten, die auf der für die jeweilige Veranstaltung herausgegebenen Produktliste 
verzeichnet sind. Dies gilt auch für Vertreter und Distributoren dieser Hersteller, die unter 
ihrem eigenen Firmennamen an der Veranstaltung teilnehmen können. Als Aussteller sind 
nach Ermessen des Veranstalters ebenfalls Herausgeber von Wirtschaftszeitungen, öffentlich-
rechtliche Körperschaften, Verbände, Institute und andere Hersteller- oder Fachverbände 
zugelassen, die in irgendeiner Weise als Förderer, Unterstützer oder Entwickler (im Rahmen 
ihrer Haupttätigkeit) von Gütern anerkannt sind, die mit Produkten von der Produktliste für 
die jeweilige Veranstaltung verbunden oder ihnen ähnlich sind und wenn sie in den Rahmen 
der Veranstaltung passen.

3. ANMELDUNG
(1) Der Aussteller hat die für die jeweilige Veranstaltung geltenden Anmeldefristen zu 
beachten. Die Anmeldung hat schriftlich mit dem zur Verfügung gestellten Anmeldeformular 
zu erfolgen. Beim Veranstalter eingegangene, ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete 
Anmeldeformulare stellen ein rechtsverbindliches und unwiderrufliches Angebot des 
Ausstellers dar.
(2) Der Veranstalter ist frei in der Entscheidung, das Angebot des Ausstellers anzunehmen 
oder aber (auch ohne Begründung) abzulehnen. Der Vertrag zwischen Veranstalter und 
Aussteller kommt erst mit einer schriftlichen Bestätigung des Veranstalters zur Buchung der 
Ausstellfläche zustande. Die Annahme des Angebots durch den Veranstalter hat binnen vier 
Wochen nach Eingang der Anmeldung zu erfolgen. Eine später beim Aussteller eingegangene 
Bestätigung des Veranstalters gilt als neues Angebot auf Abschluss des Vertrages, welches der 
Aussteller annehmen muss. Das Versenden der ersten Vorauszahlungsrechnung gilt dabei in 
jedem Fall als konkludente Annahme, mit der der Vertrag rechtsgültig zustande kommt.
(3) Mit der Anmeldung bzw. mit Zustandekommen des Vertrages erkennt der Aussteller 
an, dass der Veranstalter bei der jeweiligen Veranstaltung auf dem Veranstaltungsgelände 
das Hausrecht ausübt. Mit der Anmeldung bzw. dem Vertragsschluss verpflichtet er sich 
zugleich, später vom Veranstalter zur Durchführung der Veranstaltung aufgestellte Regeln 
(»Hausordnung«) anzuerkennen und entsprechenden Anweisungen des Veranstalters Folge 
zu leisten.

4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Die vereinbarten Zahlungen sind – sofern nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich 
vereinbart ist – in voller Höhe ohne Abzug binnen 14 Tagen nach Eingang der Rechnung an 
den Veranstalter zu leisten. Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, schuldet der Aussteller die 
gesetzlich vorgesehenen Verzugszinsen. Darüber hinaus ist der Veranstalter berechtigt, nach 
fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist zur Zahlung vom Vertrag mit dem Aussteller 
zurückzutreten und die Ausstellfläche anderweitig zu vergeben. Die Geltendmachung eines 
dem Veranstalter in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens bleibt vorbehalten.
(2) Die Miete für die vertragsgegenständliche Ausstellfläche errechnet sich – soweit vertraglich 
nicht etwas anderes bestimmt ist – aus den gebuchten Quadratmetern der Ausstellfläche 
multipliziert mit dem im jeweiligen Anmeldeformular aufgeführten Quadratmeterpreis. 
Die einzelnen Leistungen, die in dieser Standmiete inbegriffen sind, sind konkret im 
Anmeldeformular aufgeführt. Für sonstige Leistungen ist eine gesonderte Vergütung zu 
vereinbaren.
(3) Der Aussteller hat die Miete und sonstige Vergütung entsprechend der im jeweiligen 
Anmeldeformular aufgeführten Zahlungsbedingungen zu leisten. Bei einer kurzfristigen 
Buchung unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn ist die volle Miete und Vergütung spätestens 
vor Bezug der Ausstellfläche per Verrechnungsscheck oder in bar beim Veranstalter zu bezahlen.

5. ÜBERTRAGUNG/UNTERAUSSTELLER
(1) Die Übertragung der gesamten oder eines Teils der Ausstellungsfläche, auch unentgeltlich, 
ist untersagt, sofern der Veranstalter einer solchen teilweisen oder vollständigen Übertragung 
nicht vorher ausdrücklich schriftlich zustimmt. Bei Zuwiderhandlungen des Ausstellers ist der 
Veranstalter berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund sofort zu kündigen. Der 
Aussteller hat in diesem Fall umgehend für die Räumung der Ausstellfläche Sorge zu tragen 
und dem Veranstalter den entstandenen bzw. noch entstehenden Schaden im Zusammenhang 
mit der unberechtigten Überlassung der Ausstellfläche zu erstatten.
(2) Die Aufnahme eines Unterausstellers hat der Aussteller schriftlich bei dem Veranstalter zu 
beantragen. Der Unteraussteller unterliegt denselben Pflichten wie der Hauptaussteller. Für die 
Aufnahme eines Unterausstellers ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Veranstalters 
gelten die Bestimmungen in Absatz (1) entsprechend.

6. ZUTEILUNG DER AUSSTELLFLÄCHE
(1) Die Ausstellflächen werden allein nach Ermessen des Veranstalters zugeteilt, wobei die 
berechtigten Interessen der Aussteller zu berücksichtigen sind. Allgemein richtet sich die 
Zuteilung nach den folgenden Kriterien:
•	 ordnungsgemäßes Ausfüllen der Anmeldung und fristgerechte Zahlung
•	 Datum des Einreichens der Anmeldung 
•	 zur Verfügung stehender Platz.
Innerhalb der Grenzen der Verfügbarkeit wird der Veranstalter soweit wie möglich versuchen, 
auf Wünsche der Aussteller einzugehen, wenn dadurch nicht berechtigte Interessen des 
Veranstalters oder anderer Aussteller oder die Veranstaltung insgesamt beeinträchtigt werden.
(2) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die zugeteilte Ausstellungsfläche bei Bedarf unter 
Berücksichtigung der Interessen des Ausstellers und des Veranstalters zu ändern.

7. STORNIERUNG
(1) Für den Fall, dass ein Aussteller von dem wirksam zustande gekommenen Vertrag 
zurücktritt, ohne dass der Veranstalter einen solchen Rücktritt schuldhaft verursacht hätte, 
gelten die nachfolgenden Stornierungsregeln.
(2) Stornierungen seitens des Ausstellers sind schriftlich per Post oder per Telefax an den 
Veranstalter zu übermitteln. Die Stornierung wird erst mit Eingang der schriftlichen Erklärung 
beim Veranstalter wirksam.
(3) Im Falle der Stornierung ist der Veranstalter berechtigt, den Stand weiter zu vergeben. 
Zudem fallen für den Aussteller folgende Kosten an:
•	 Bei einer Stornierung bis zur Fälligkeit der ersten Zahlungsrate: 20% der gesamten 

vereinbarten Netto-Vergütung (Standmiete sowie etwaige Vergütung für 
Sonderleistungen). 

•	 Bei einer Stornierung bis zur Fälligkeit der zweiten Zahlungsrate: 60% der 
gesamten vereinbarten Netto-Vergütung (Standmiete sowie etwaige Vergütung für 
Sonderleistungen).

•	 Bei einer Stornierung nach Fälligkeit der zweiten Zahlungsrate bis zum ersten 
Veranstaltungstag: 100% der gesamten vereinbarten Vergütung zuzüglich Umsatzsteuer. 

Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Veranstalter durch die Stornierung 
kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.

8. AUFBAU/GESTALTUNG DER STÄNDE
(1) Aufbau der Stände und deren Gestaltung müssen den insoweit geltenden gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere den baurechtlichen Bestimmungen und den für die Veranstaltung 
geltenden besonderen Regeln entsprechen. Wenn die Aussteller eigene Stände aufbauen, 
muss das verwendete Material ebenfalls den insoweit geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
insbesondere bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Bestimmungen genügen. Der 
Aufbau und die Gestaltung der Stände müssen zudem so erfolgen, dass eine Beschädigung, 
Gefährdung, Belästigung oder Behinderung dritter Personen oder Sachen ausgeschlossen ist.
(2) In den vertraglichen Regelungen kann bestimmt werden, dass der Aussteller verpflichtet 
ist, die vom Veranstalter gegen ein gesondertes Entgelt bereit gestellten Module für den 
Aufbau der Stände zu benutzen. In diesem Fall ist der Aufbau eigener Stände untersagt, es 
sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Veranstalters zum Aufbau eines 
eigenen Standes vor. In einem solchen Fall hat der Stand des Ausstellers denjenigen Angaben 
zu entsprechen, die dem Veranstalter zuvor schriftlich zur Genehmigung angezeigt wurden.
(3) Lieferung und Montage von gemieteten Möbeln und Modulen sowie die Bereitstellung von 
Bodenbelag und Decke einschließlich Beleuchtung wird von dem Veranstalter vorgenommen. 
Arbeiten im Zusammenhang mit der Beleuchtung sowie Arbeiten im Zusammenhang mit 
elektrischen Leitungen dürfen nur von solchen Personen durchgeführt werden, die der 
Veranstalter damit beauftragt hat. 
(4) Die maximale Bauhöhe der Stände und sonstigen Gegenstände darf in keinem Fall 2,50 
m übersteigen. Bauliche Veränderungen und Beschädigung an den Wänden, Böden oder der 
Decke der Ausstellungshalle (durch das Befestigen von Gegenständen etc.) sind untersagt.
(5) Während der Tage, die für den Auf- und Abbau der Stände innerhalb der Hallen vorgesehen 
sind, ist es untersagt, solche Maschinen zu benutzen, die Staub verursachen, es sei denn die 
Maschinen verfügen über angemessene Einrichtungen zum Absaugen des entstehenden 
Staubes. 
(6) Veranlasst der Aussteller, dass der Stand oder Ausstellungsstücke oder sonstige Materialien 
über die ihm zugeteilte Ausstellfläche gebaut werden, kann der Veranstalter den sofortigen 
Rückbau bis zur Grenze der Ausstellfläche verlangen. Kommt der Aussteller dem nicht in 
angemessener Frist nach, kann der Veranstalter den Rückbau auf Kosten des Ausstellers selbst 
veranlassen. Soweit aus Platzgründen der Überbau bestehen bleiben kann, ist der Veranstalter 
alternativ dazu berechtigt, für den Überbau eine angemessene Standmiete nachzuberechnen.
(7) Für den Fall, dass der Aussteller genehmigungspflichtige Aufbauten, Eventmodule oder 
ähnliches errichtet, sind stets sämtliche erforderlichen Genehmigungen bereit zu halten und 
auf Verlangen dem Veranstalter vorzuzeigen.
(8) Feuerlöschgeräte, Hinweisschilder, Notausgänge und sonstige Brandschutz-Einrichtungen 
dürfen weder zugebaut noch zugestellt oder verhängt werden.
(9) Sofern Muster, Musterträger, Ausstellungsstücke und Bauelemente die vorstehenden 
Vorschriften nicht erfüllen, hat der Aussteller diese auf Verlangen des Veranstalters unverzüglich 
zu entfernen. Kommt er dem in angemessener Frist nicht nach, ist der Veranstalter berechtigt, 
die entsprechenden Gegenstände auf Kosten des Ausstellers entfernen zu lassen.

9. WERBUNG/AUSSTELLUNGSGEGENSTÄNDE
(1) Jede Aktion zur Verkaufsförderung (Werbung etc.) darf nur innerhalb der Ausstellungsfläche 
des jeweiligen Ausstellers durchgeführt werden. Die Aktionen dürfen nur für den Aussteller 
und für die von ihm hergestellten bzw. vertriebenen Erzeugnisse durchgeführt werden. 
Das Verteilen von Werbematerial u. ä. auf den gemeinschaftlich genutzten Flächen der 
Veranstaltung ist untersagt. 
(2) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Ausstellungsgegenstände vom Stand des 
jeweiligen Ausstellers entfernen zu lassen und – sollte der Aussteller der Aufforderung 
zur Entfernung nicht nachkommen – die betreffenden Gegenstände selbst auf Kosten des 
Ausstellers entfernen zu lassen, wenn die Ausstellung dieser Gegenstände dem geltenden 
Recht, den guten Sitten oder dem Veranstaltungsprogramm widersprechen.
(3) Die Werbung für politische und weltanschauliche Zwecke ist untersagt.
(4) Sofern der Aussteller während der Messezeit Events im Zusammenhang mit Presse und 
anderen Medienvertretern durchführen möchte, ist er verpflichtet, dies rechtzeitig bei der 
Presseabteilung des Veranstalters anzukündigen und das Event im Weiteren laufend mit der 
Presseabteilung abzustimmen, damit Orts- und Terminüberschneidungen mit Events anderer 
Aussteller möglichst vermieden werden. Missachtet der Aussteller diese Verpflichtung, behält 
sich der Veranstalter vor, die Durchführung der entsprechenden Events zu untersagen.

10. FOTOGRAFIEN/WIEDERGABEN
(1) Stände und Ausstellungsgegenstände einzelner Aussteller dürfen ohne die Erlaubnis des 
betreffenden Ausstellers und des Veranstalters nicht fotografiert, gefilmt, gezeichnet oder in 
anderer Weise aufgenommen werden. Bei Zuwiderhandlungen Dritter kann der Veranstalter 
jedoch nicht zur Verantwortung gezogen werden. 
(2) Ohne schriftliche Genehmigung des Veranstalters dürfen keine Foto- oder Filmausrüstungen 
in den Ausstellungsbereich gebracht werden. Dem Veranstalter ist von jeder genehmigten 
Aufzeichnung eine Kopie zu übergeben.
(3) Der Veranstalter behält sich selbst das Recht vor, allgemeine Aufnahmen oder auch 
Nahaufnahmen außerhalb oder innerhalb der Halle zum Zweck der Aufzeichnung der 
Ausstellung zu machen oder zu genehmigen, wobei etwaige gewerbliche Schutzrechte der 
Aussteller sowie Persönlichkeitsrechte zu beachten sind.

11. KATALOG
(1) Sofern ein offizieller Ausstellungskatalog vor oder während der Veranstaltung erscheint, 
wird dieser ohne Haftung des Veranstalters und Herausgebers gedruckt und verteilt. 
(2) Die Aussteller haben ein Recht auf Eintragung mit Firmennamen, Anschrift und 
Kontaktperson. Einzelheiten, die im offiziellen Ausstellungskatalog veröffentlicht werden, 
werden den Angaben im Anmeldeformular entnommen. Änderungen, die im Katalog 
aufgeführt werden sollen, müssen dem Organisationssekretariat des Veranstalters fristgerecht 
per Online-Manager (OMA) zugehen. Die Frist, bis zu der entsprechende Änderungen 
berücksichtigt werden können, ist beim Organisationssekretariat des Veranstalters zu erfragen. 
Es kann nicht garantiert werden, dass Änderungen, die erst nach Ablauf dieser Frist mitgeteilt 
werden, im Katalog noch berücksichtigt werden können. 
(3) Etwaige vom Aussteller im Zusammenhang mit dem Eintrag im Katalog zu tragende Kosten 
sind im Anmeldeformular ausgewiesen.
(4) Der Veranstalter kann daneben direkt oder indirekt die Herstellung und Verteilung anderer 
Veröffentlichungen jeder Art planen und behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichungen 
zu nutzen, um jederzeit und in jeder Umgebung die Ausstellung bekannt zu machen und für 
sie zu werben.

12. SICHERHEIT/SCHUTZ DES EIGENTUMS
(1) Die Ausstellungshallen werden in dem Zeitraum von der Öffnung der Ausstellungshallen für 
die Aussteller zum Aufbau der Stände bis zu dem letzten Tag, an dem die Aussteller die Stände 
und Ausstellungsgegenstände wieder abgebaut und die Halle geräumt haben müssen, jeweils 

in der Zeit von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr bewacht. Dieser Schutz deckt die Ausstellungshalle/das 
Gebäude als Ganzes ab, nicht jedoch die einzelnen Ausstellungsflächen.
(2) Jeder Aussteller kann darüber hinaus für seine Ausstellungsfläche gegen entsprechendes 
Entgelt ein gesondertes Sicherheitspersonal buchen. Auf Nachfrage teilt der Veranstalter die 
Kontaktdaten genehmigter Sicherheitsdienste mit.
(3) Ab dem Aufbau der Stände und Ausstellungsgegenstände bis zu deren Abbau sind die 
Aussteller für den Schutz ihres Eigentums selbst verantwortlich.

13. AUSSTELLPFLICHT/VERTRAGSSTRAFE
(1) Mit Vertragsschluss verpflichtet sich der Aussteller, seinen Stand zu allen offiziellen 
Öffnungszeiten der Veranstaltung offen und funktionsfähig zu halten (inklusive Personal).
(2) Für den Fall der Verletzung der sich aus Absatz (1) ergebenden Pflicht bzw. den vorzeitigen 
Abbau des Standes wird eine Vertragsstrafe in Höhe von pauschal 2.000,00 € zur Zahlung 
durch den Aussteller fällig. Der Veranstalter behält sich die Geltendmachung eines darüber 
hinausgehenden Schadens ausdrücklich vor.

14. HAFTUNG
(1) Verursachen der Aussteller, seine Mitarbeiter oder sonstige Erfüllungsgehilfen (z. B. 
Mitarbeiter vom Aussteller beauftragter Unternehmen) oder sonstige Personen, die für den 
Aussteller auf dessen Veranlassung auf dem Ausstellungsgelände tätig werden, bei dem 
Veranstalter schuldhaft einen Schaden, haftet der Aussteller dem Veranstalter gegenüber 
auf Schadensersatz in unbegrenzter Höhe. Zugleich hat der Aussteller den Veranstalter 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen eines Schadens freizustellen, der während der 
Veranstaltung durch den Aussteller, seine Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder sonstige 
Personen, die sich auf seine Veranlassung auf dem Ausstellungsgelände befinden, schuldhaft 
verursacht wurde. 
(2) Der Aussteller ist verpflichtet, eine ausreichende und die Ausstellungsrisiken abdeckende 
Haftpflichtversicherung nachzuweisen.
(3) Schadensersatzansprüche des Ausstellers gegenüber dem Veranstalter oder dem 
Eigentümer der Ausstellungshalle sind, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. 
Ausgenommen hiervon ist die Haftung bei der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit sowie für solche Schäden, die der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.
(4) Für leicht fahrlässig verursachte Schäden, die nicht die Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit betreffen, haftet der Veranstalter gegenüber dem Aussteller nur, wenn 
sie infolge der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (z. B. die Pflicht zur frist- und 
ordnungsgemäßen Bereitstellung der Ausstellungsflächen) entstanden sind. Die Haftung für 
diese Schäden ist begrenzt auf den typischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden. 
Die im vorstehenden Satz aufgeführte Begrenzung gilt im Übrigen auch bei grob fahrlässig 
verursachten Schäden, sofern diese nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
betreffen.
(5) Aufgrund der vorgenannten Risiken empfiehlt der Veranstalter dem Aussteller, auf eigene 
Kosten eine Ausstellungsversicherung abzuschließen. 
(6) Schäden, die solche Risiken betreffen, die vom Veranstalter zu versichern sind, hat der 
Aussteller unverzüglich dem Veranstalter anzuzeigen, damit dieser den Schaden rechtzeitig 
der Versicherung gegenüber anzeigen kann. Nachteile, die dem Veranstalter wegen nicht 
unverzüglicher Anzeige der Schäden durch den Aussteller entstehen, gehen zu Lasten des 
Ausstellers.

15. HÖHERE GEWALT
Ist der Veranstalter infolge höherer Gewalt oder aus einem sonstigen Umstand, den er nicht zu 
vertreten hat, gezwungen, einen oder mehrere Ausstellungsbereiche oder auch die gesamte 
Veranstaltungsfläche vorübergehend oder auch für längere Dauer zu räumen und kann er in 
der Folge seine Vertragspflichten gegenüber dem Aussteller nicht erfüllen, ist der Veranstalter 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dem Aussteller steht für diesen Fall ein Anspruch 
auf Rückzahlung bereits erbrachter Standmieten (ggf. anteilig) zu. Darüber hinausgehende 
Ansprüche auf Aufwendungs- oder Schadensersatz, insbesondere Ansprüche auf entgangenen 
Gewinn, gegenüber dem Veranstalter sind ausgeschlossen.

16. WEITERE VERBOTE
(1) Zusätzlich zu den bereits in den vorhergehenden Bestimmungen enthaltenen Verboten sind 
dem einzelnen Aussteller die folgenden Tätigkeiten untersagt, es sei denn, es liegt ihm insoweit 
eine vorher erteilte, ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Veranstalters vor:
•	 Verkauf von Produkten mit Lieferung an Ort und Stelle;
•	 Preisauszeichnung von Ausstellungsgegenständen/Produkten;
•	 der Verbleib des Ausstellers, seiner Mitarbeiter oder sonstiger seiner Erfüllungsgehilfen an 

den Ständen/innerhalb des Ausstellungsbereiches außerhalb der vom Veranstalter für die 
Ausstellung festgesetzten Uhrzeiten;

•	 Verbringen von Material in die Ausstellung, das übel riecht oder in besonderem Maße 
gefährlich ist und Schäden, Verletzungen oder Belästigungen hervorrufen kann;

•	 Anbringen/Verwenden von Beschallungseinrichtungen im Ausstellungsbereich;
•	 Verwenden der geschützten Zeichen für das Ausstellungszentrum, den Veranstalter und die 

Veranstaltung;
•	 das Aufstellen von Werbung außerhalb der Ausstellungshalle auf dem 

Veranstaltungsgelände sowie den Straßen und der Umgebung des Ausstellungsbezirks;
•	 das Aufstellen von Plakaten über Wettbewerbe oder Auszeichnungen, die von dritten 

Unternehmen, Organisationen oder von täglich oder wöchentlich erscheinenden 
Druckerzeugnissen oder Fachzeitschriften angeboten werden.

(2) Bei Verstoßen gegen die o. g. Verbote behält sich der Veranstalter das Recht vor, den 
Aussteller von der aktuellen und auch von zukünftigen Veranstaltungen auszuschließen und 
jeglichen Schadensersatz zu verlangen, der ihm infolge der Verstöße entsteht.

17. SONSTIGES
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit dem zwischen dem Aussteller und dem Veranstalter bestehenden Vertrag ist Bielefeld.
(2) Das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.
(3) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser 
Veranstaltungsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch 
den Veranstalter. Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.
(4) Die vom Aussteller im Anmeldeformular oder sonst wie dem Veranstalter mitgeteilten 
Angaben werden gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz für eigene geschäftliche Zwecke beim 
Veranstalter gespeichert.

18.SALVATORISCHE KLAUSEL
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Veranstaltungsbedingungen unwirksam, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung geht diejenige rechtlich wirksame Regelung, die dem mit der 
unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.

Bielefeld, August 2013

ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN

Die folgenden Bestimmungen bezüglich Ausrüstung der Stände, Sicherheit, Haftung, Verzicht auf Haftungsausschluss und Versicherung sind Teil des Vertrages für die 
Teilnahme an der »FKT – Anwendermesse Kunststofftechnik«. Der Aussteller akzeptiert diese bedingungslos durch Ausfüllen des Anmeldeformulars.
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